
Eingangsdatum:  

 

 

             
Antrag auf Ermäßigung des Entgelts auf privatrechtlicher Grundlage  

    für die Grundschulkinderbetreuung 
⃝ einkommensabhängige Ermäßigung (vollständig ausgefüllter Vordruck, Nachweise sind einzureichen) 

⃝ Geschwisterermäßigung (im Vordruck sind nur die Angaben zu den Personen auszufüllen) 

 
 

 

1. Für das Kind/die Kinder, das/die in einer Betreuung ist/sind und in der Haushaltsgemeinschaft der Antragstellerin oder  

    des Antragstellers wohnt/wohnen: 

1. Kind 2. Kind 3. Kind   

    Name  
Vorname 

    Geburtsdatum 
 

    Kindertageseinrichtung 
 

    Schulkinderbetreuung 
 

    jetzige Klasse 
 

    Betreuungszeit bis 
(Uhrzeit) 

    gültig ab 
(Datum) 

 

2. Antragstellerin/Antragsteller 

Name, Vorname 

 
 

3. Weitere zum Haushalt gehörende Personen (Ehegattin/Ehegatte oder Lebenspartnerin/Lebenspartner oder  weitere Kinder) 

Name, Vorname 

1. 

 

3. 

2. 4. 

 

4. Anschrift der Haushaltsgemeinschaft 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort, Telefon 

 
 
 

5. Monatliches Familieneinkommen 
Zum Familieneinkommen gehören alle monatlichen Einkünfte der zum Haushalt gehörenden Personen. 

1. Person im Haushalt 2. Person im Haushalt 3. Person im Haushalt   

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Erwerbseinkommen (gesetzliches Netto) 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Einkommen aus selbständiger Tätigkeit 
(Anlage Selbständige ist beizufügen) 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Kindergeld 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Elterngeld (ggf. anteilige Anrechnung) 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Kinderbetreuungskosten von Dritten 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Unterhalt  
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Wohngeld 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Rente 
 

      bitte wenden 



 

 

 

 

1. Person im Haushalt 2. Person im Haushalt 3. Person im Haushalt   

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 ALG I, ALG II, Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Unterhaltsgeld vom Jobcenter, Sozialhilfe 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 BAföG 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Mini-Job 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 Sonstiges (z.B. Krankengeld, Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, Vermietung, Verpachtung) 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

  

Gesamt 

 
 
 

6. Erklärungen 
Ich bin verpflichtet, bei Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen (bei 
Einkommensänderungen ab 10 %) eine Neuberechnung durchführen zu lassen. 
 
 

Dem Antrag sind die entsprechenden Belege (Verdienstbescheinigungen der  

letzten 12 Monate, Nachweise über Verdienstausfall usw.) beigefügt. 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass 
falsche Angaben wegen Betruges oder Betrugsabsicht strafrechtlich verfolgt werden. 
 
Mir ist bekannt, dass 
- die Entgelte für 12 Monate im Jahr zu entrichten sind, auch wenn die Einrichtung  
   jährlich aus betriebsinternen Gründen nicht länger als 5 Wochen geschlossen wird. 
 
- soweit das Kind bzw. die Kinder an der Verpflegung teilnimmt bzw. teilnehmen,  
  der monatliche Aufwendungssatz gesondert berechnet wird. 
 
 

Einwilligungserklärung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Landesda-

tenschutzgesetz (LDSG) 

 
Ich willige ein, dass die in meinem Antrag gemachten personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Antrags-
zweckes (inkl. Rechnungswesen, Statistik, Bescheidschreibung und SKB-Gruppenleitung) von der Stadt 
Wedel gespeichert und verwendet werden. 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 

kann. Der Widerruf kann schriftlich bei der Stadt Wedel – FD Bildung, Kultur und Sport – Rathausplatz 

3-5, 22880 Wedel oder per Email unter info@stadt.wedel.de erfolgen. Üblicherweise wird der Antrag 

ohne Einwilligung nach der DSGVO nicht bearbeitet werden können. 

 
Die Information der Stadt Wedel nach Artikel 12, 13 und 14 DSGVO (https://www.wedel.de/rathaus-

politik/datenschutzerklaerung.html oder in Papierform) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
................................................................................................................................. 
 

 
 
 

mailto:info@stadt.wedel.de
https://www.wedel.de/rathaus-politik/datenschutzerklaerung.html
https://www.wedel.de/rathaus-politik/datenschutzerklaerung.html


 

 

 

 

Hinweise 

zum Antrag auf Ermäßigung des Entgelts auf privatrechtlicher Grundlage für die 

Grundschulkinderbetreuung 
(Stand: 08/18) 

 

Folgendes ist beim Ausfüllen des Antrages zu berücksichtigen: 

 

Zu Punkt 5 
Bei der Angabe des Erwerbseinkommens (netto) sind alle Nettoeinkünfte wie z. B.  
Prämien, Provisionen und ähnliches sowie das Weihnachts- oder Urlaubsgeld mit- 
zuteilen und in die Berechnung einzubeziehen. 
 
Die Verdienstbescheinigungen und Bescheinigungen über Verdienstausfallzeiten  
(z. B. Krankheit, Arbeitslosigkeit) der letzten 12 Monate sind beizufügen. 
Bei Selbständigen ist die letzte Einkommenssteuererklärung sowie ein Nachweis  
über die Höhe der monatlichen Privatentnahmen der letzten 12 Monate vorzulegen. 
 
Zur Berechnung des Elternbeitrages wird das monatliche Familieneinkommen (netto)  
dem Bedarfssatz gegenübergestellt. 
 
Dabei wird der zurzeit angewandte Bedarfssatz gem. § 85(1) SGB XII, Einkommensgrenze, 
für den Haushaltsvorstand in Höhe von 832,00 EUR und für jeden Haushaltsangehörigen  
in Höhe von 291,00 EUR zugrunde gelegt. 
Für die Unterkunft wird eine Pauschale berücksichtigt, die sich aus der nach o.g. Paragrafen 
anrechenbaren Höchstmiete für angemessenen Wohnraum in Wedel zuzüglich 20 % Heiz- 
kostenaufschlag ergibt.  
 
Der Elternbeitrag lässt sich anhand der Beitragstabelle bestimmen (Stand: 08/2018). 
 

 
 

Stadt Wedel 
Der Bürgermeister 
Fachdienst Bildung, Kultur und 
Sport 
Zimmer 14 
Rathausplatz 3 - 5 
 
22880 Wedel 
 

 
 
 
 

 

 
 

Der Antrag auf Ermäßigung ist bei der  
nebenstehenden Stelle, die die Berechnung 
vornehmen wird, mit allen Unterlagen ein- 
zureichen. 
Die Unterlagen werden unverzüglich  
zurückgegeben. 

 

Öffnungszeiten: 
 
Mo. - Mi. und Fr. 8.30 - 13.00 Uhr 
Do. 15.00 - 19.00 Uhr 
 

 

 
 

Nach Bearbeitung des Antrages erhalten Sie eine Beitragsmitteilung. 
 

Die eingereichten Daten über das Einkommen werden von der Stelle, die die 
Sozialstaffelung berechnet, nicht weitergegeben. Die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen werden dabei beachtet. 


